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Anlage Hochwasserrückhaltebecken Niers in Geneicken, Mönchengladbach 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anlässlich der massiven Bedenken des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Mön-
chengladbach (Anlage: Protokoll der Sitzung vom 25.8.2001) zum Bau des Regenrückhaltebeckens in 
der Niersaue südlich Schloss Rheydt hat sich der BUND, Kreisgruppe Mönchengladbach, jetzt noch-
mals mit dem Projekt beschäftigt. 

Unsere Stellungnahme vom 1.7.2001 zum geänderten Antrag des Niersverbandes hat die Darstellungen 
des landschaftspflegerischen Begleitplanes als korrekt und zutreffend beurteilt und die volle Umsetzung 
der dort vorgeschlagenen Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs gefordert.  

Als besonders schwerwiegend wird im Begleitplan und der Umweltverträglichkeitsstudie die Umwal-
lung des Rückhaltebeckens in einer Höhe von 2,3 m und mehr beschrieben: 

„Die Bedeutung der Landschaft ist vor allem vor dem Hintergrund als Kulisse für die Erholung des Menschen zu sehen. Rasch ab-
laufende Veränderungen beeinträchtigen das Landschaftserleben und damit den Reiz der Landschaft als Erholungsraum. Die mög-
lichen Maßnahmen zur Einbindung des Hochwasserrückhaltebeckens in die Landschaft können die Auswirkungen lediglich vermin-
dern. Die Bedeutung der landschaftsorientierten Erholung wird in den planerischen Vorgaben als strukturelle Zielsetzung betont. 
Somit ist die Konfliktintensität des Vorhabens mit dem Schutzgut Landschaft hoch.“(UVS, Seite 28) 

„Dennoch stellt die gesamte Anlage einen erheblichen Eingriff in die gewachsene Kulturlandschaft dar. Insbesondere die Reliefver-
änderungen durch Verwallung des Beckens sind untypisch. Die Wälle zerschneiden die bislang offene Aue und trennen sie auch vom 
Gewässer. Positive Veränderungen des Landschaftsbildes im Beckeninneren sind auch nur von der Wallkrone aus sichtbar.“(LBP, 
Seite 12) 

Dieser Punkt trifft auch die Hauptbedenken des Beirates: 
„Die allgemeine Kritik des Beirates konzentriert sich im Laufe der weiteren Diskussion auf die Wälle entlang der Ritterstraße und 
Schlossstraße. Dies widerspräche den Sichtachsen, die entsprechend dem Parkpflegeplan WÖRNER den Blick auf Schloss Rheydt 
frei geben sollen und würden zudem das Landschaftsbild in seiner Raumwirkung erheblich und nachhaltig stören. Frau Jörg fasst 
zusammen: " Es kann nicht sein, dass der an das Hochwasserrückhaltebecken angrenzende Bereich um Schloss Rheydt mit erhebli-
chem planerischen und finanziellen Aufwand wiederhergestellt wird als Juwel in der niederrheinischen Landschaft und gleichzeitig 
2,50 m hohe Wälle in direktem Blickkontakt hieran aufgeschüttet werden. Dies lässt alle Arbeiten zur Umsetzung des Parkpflege-
werkes von Prof. Wörner Makulatur werden und unser niederrheinisches Landschaftsbild im Niersgrünzug würde dauerhaft zer-
stört, egal ob die Wälle bepflanzt oder nicht bepflanzt, steil oder flacher gestaltet werden."“ (Niederschrift der Beiratssitzung vom 
25.9.2001, Seite 7) 
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Die im landschaftspflegerischen Begleitplan vorgeschlagenen Maßnahmen zur Minderung dieses Ein-
griffs scheinen uns nicht in erforderlichem Maße, so wie gefordert, umgesetzt: 

„Gestaltung des Walls 
Die angestrebte Nutzung zur Hochwasserrückhaltung bestimmt die grundsätzliche Trassierung der Verwallung. Das für den Land-
schaftsraum untypische Element wird unter Anwendung der naturräumlichen Formensprache in den Raum eingebunden. Weitge-
schwungene Bögen greifen die Morphologie der Auenkanten auf. Wechselnde Böschungsneigungen und unterschiedliche Wallbrei-
ten statt Regelböschungen und -profil vermeiden einen gleichförmig-technischen Eindruck. Die Wallkrone erhält eine unregelmäßi-
ge Führung, die bis zu 50 cm über die technisch notwendige Höhe von 47,30 m NN hinausreicht. Diese Höhenvarianz löst in Kom-
bination mit Gehölzpflanzungen die Wallsilhouette im Landschaftsbild auf.“ (LBP, Seite 21)  

Abgesehen davon wachsen die Zweifel, ob die Maßnahme grundsätzlich in dieser Dimension, an 
diesem Ort und in der vorgesehenen Art notwendig und unter Abwägungsgesichtspunkten über-
haupt zulässig ist.  

Neben dem individuellen Empfinden des vorgesehenen Eingriffs in das Landschaftsbild, das erst vor 
Ort in seiner ganzen Tragweite deutlich und spürbar wird, ist hier der regionalplanerische Aspekt wich-
tig 

 
Foto 1: Blick von Süden Richtung Schloss Rheydt in die Aue. Ein 
2,4 m hoher Wall soll künftig diesen Blick auf die Aue in ihrer ge-
samten Breite versperren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 2: Blick vom selben Standort aus nach Süden in die Aue. 
Diese Landschaft gehört zum regional bedeutsamen Naherho-
lungsgebiet ’Niersgrünzug’ (Landschaftsschutzgebiet). 

 

 

 

 

 

Foto 3: Alte, typisch niederrheinische Kulturlandschaft als tech-
nisch geformtes Regenrückhaltebecken: 

Grundfläche: 26,5 ha 

Länge der Verwallung: 3.100 m 

Höhe der Verwallung: bis 2,4 m 

Böschungsneigung: max. 1 : 3 

Kronenbreite: mind. 3 m 
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Im Gebietsentwicklungsplan (Mai 2000) ist das Landschaftsschutzgebiet als regionaler Grünzug ausge-
wiesen. Im Landschaftsplan der Stadt Mönchengladbach heißt es dazu: 

„Schutzzwecke: 
-   .... 
- Erhalt und Anreicherung dieses Landschaftsraumes unter besonderer Berücksichtigung der tragenden Funktionen im Biotopver-
bundsystem und im System der für die Naherholung bedeutsamen ortsteilübergreifenden Grünachsen. 

Erläuterungen: 
Der Niersgrünzug zwischen den Ortsteilen Volksgarten, Rheydt-Mitte und Giesenkirchen stellt mit seiner landschaftlichen Nutzungs- und 
Strukturvielfalt, seinen z.T. ausgedehnten Waldflächen sowie der Ausstattung mit Park- und Freizeitanlagen einen wichtigen Naherho-
lungsraum zwischen den genannten Siedlungskernen dar, und wurde dementsprechend im Gebietsentwicklungsplan als Bereich für den 
Schutz der Landschaft ausgewiesen.“ (Lan dschaftsplan Mönchengladbach, L 15) 

 
GEP, Blatt L 4904, Eingriff punktiert eingezeichnet (

�
) 

Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, wie gravierend der vorgesehene Eingriff an dieser Stelle 
zu bewerten ist. Der Gutachter und Verfasser des landschaftspflegerischen Begleitplanes und der UVS 
sieht dies durchaus richtig. 

Wir möchten Sie daher abschließend bitten, die Notwendigkeit der Maßnahme insgesamt und insbeson-
dere an diesem Standort unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten nochmals kritisch zu überprüfen 
und uns Ihr Ergebnis mitzuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 



 

Anlage: Niederschrift der Beiratssitzung vom 25.9.2001, Seite 6 ff. 
 

 

 

 


